
Landgericht Berlin
Tegeler Weg 17 - 21
10589 Berlin

Berlin, den 06.01.2012
Unser Zeichen: 00524-12/

KLAGE

der Bossland GmbH, 
Leipziger Straße 72, 
08556 Zwickau

- Klägerin –

Prozessbevollmächtigte.: Dr. Behrmann & Härtel Rechtsanwalts GmbH, 
Kantstr. 98, 10627 Berlin

g e g e n

Blizzard Entertainment SAS,
 36 avenue de l'Europe,, 
78140 Vélizy Villacoublay Cedex

- Beklagte zu 1) –

und 

der Activision Blizzard Deutschland GmbH
Frauenhoferstr. 7
85737 Ismaning

- Beklagte zu 2) -

wegen: Feststellung

vorläufiger Streitwert: 5.133,65 Euro

Namens  und  in  Vollmacht  der  Klägerin  erheben  wir  Klage  und  werden 
beantragen:

Es  wird  festgestellt,  dass  die  Nutzungsbedingungen  beim 
Produkt  World  of  Warcraft  nicht  Vertragsbestandteil  zwischen 
den Parteien geworden sind.
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Hilfsweise wird beantragt:

Es  wird  festgestellt,  dass  die  Nutzungsbedingungen  beim 
Produkt  World  of  Warcraft  keine  Wirkung  gegenüber  der 
Klägerin entfalten, insbesondere die folgenden Klauseln:

I. Zugang zum Service 
…
4. Blizzard Entertainment erkennt die Übertragung von Accounts an 
Dritte  nicht  an  und  jegliche  unbefugte  Weitergabe  der  World  of 
Warcraft-Software hat eine permanente Löschung des zur Software 
gehörigen Accounts zur Folge. Sie dürfen einen Account nicht zum 
Kauf oder Handel anbieten. Eine solche Handlung: 

(1) stellt eine Verletzung dieser Vereinbarung dar; 

(2) kann nach Blizzard Entertainments Ermessen die Sperrung oder 
Löschung des Accounts zur Folge haben; 

(3)  kann  gegenüber  Blizzard  Entertainment  nicht  angefochten 
werden. 

III. Nutzungsbeschränkungen für World of Warcraft. 
…
2. Sie stimmen zu, dass Sie unter keinen Umständen 
…
(2) Cheats, „Mods“ und/oder Hacks erstellen oder verwenden, sowie 
jegliche andere von Dritten hergestellte Software verwenden, die das 
Spielerlebnis von World of Warcraft verändert.
…
(6)  Dritte  (ausgenommen  ein  (1)  Minderjähriger,  für  den  Sie  den 
Account  eröffnet  haben)  auf  Ihrem  Account  spielen  lassen, 
insbesondere zum Zweck der Inanspruchnahme sog. „power leveling 
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services“,  d.h.  der  Bezahlung  von  Dritten,  die  für  Ihren  Account 
spielen;

(7) auf dem Account eines Dritten spielen, insbesondere zum Zweck 
des Zurverfügungstellens sog. „power leveling services“;

Begründung

Die  Klägerin  ist  Inhaberin  mehrerer  „Accounts“  beim Online  Rollenspiel 
World  of  Warcraft  (Abkürzung:  WoW),  die  Beklagte  zu  1)  ist  die 
Lizenznehmerin für Europa an den Rechten des Online Rollenspiels World 
of Warcraft von der eigentlichen Urheberin Blizzard Entertainment Inc. Die 
Accounts  der  Klägerin  wurden  durch  die  Beklagte  gesperrt,  sodass  die 
Klägerin die von ihr entgeltlich, erworbenen Accounts nicht mehr nutzen 
konnte.  Die  Beklagte  beruft  sich  dabei  auf  Verstöße  gegen  die 
Nutzungsbedingungen,  u.a.  weil  die  Klägerin  Accounts  von  Dritten 
erworben hat.

Die Beklagte zu 2) ist ebenfalls eine hundertprozentige Tochter der Blizzard 
Entertainment  Inc.  und  vertreibt  in  Deutschland  die  Handelsversionen 
verschiedener Produkte der amerikanischen Muttergesellschaft  sowie die 
Guthabenkarten, um das Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ bezahlen 
zu können.

Die  Nutzungsbedingungen der  beiden Beklagten sind jedoch zu keinem 
Zeitpunkt  Vertragsbestandteil  zwischen  den  Parteien  gewesen.  Die 
Beklagte  zu  1)  war  insoweit  auch  nicht  berechtigt,  die  entgeltlich 
erworbenen Accounts der Klägerin zu sperren.

Die Spieler des Online Rollenspiels World of Warcraft müssen sich vor dem 
Start  des  Spiels  mit  den  WoW-Nutzungsbedingungen  einverstanden 
erklären.  Diese  Vereinbarungen  regeln  Einzelheiten  der  Nutzung  der 
Software und sind als Allgemeine Geschäftsbedingungen nach §§ 305ff. 
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BGB anzusehen, da sie einseitig vom Spielbetreiber vorformuliert sind und 
somit im Sinne des Gesetzes „gestellt“ werden (Lober/Weber, MMR 2005, 
659). Ein Problem besteht hier bzgl. der wirksamen Einbeziehung der AGB, 
da diese im vorliegenden Fall nicht bei Abschluss des Vertrages mitgeteilt 
werden, sondern erst nachträglich.

1. Keine wirksame Einbeziehung der Nutzungsbedingungen

Die Spieler kaufen das Spiel World of Warcraft beim Händler ein, welches 
dieser von der Beklagten zu 2) erwirbt. Mit diesem Kauf erwerben sie den 
Datenträger, auf dem sich das lauffähige Spiel befindet, und alle, sich aus 
dem  Spiel  ergebenen,  Nutzungsrechte,  inklusive  einer  kostenlosen 
Nutzung  ihres  Accounts  von  14  Tagen  und  weiteren  30  Tagen 
kostenpflichtiger  Nutzung,  die  bereits  im  Kaufpreis  abgegolten  sind. 
Insoweit  liegt  unzweifelhaft  zwischen  dem Händler  und  dem Käufer  ein 
mustergültiger  Kaufvertrag  vor.  Die  World  of  Warcraft 
Nutzungsbedingungen sind dabei  weder  auf  der  Verpackung des Spiels 
abgedruckt  noch  in  sonstiger  Weise  für  den  Käufer  zugänglich.  Sie 
befinden sich nicht einmal auf dem erworbenen Datenträger. Der Spieler 
bekommt die Nutzungsbedingungen erst angezeigt, wenn er das Spiel von 
seinen  Computer  aus  startet  und  seinen  Account  im  Internet  anmelden 
möchte.  Dieser  Service  wird  dann,  angeblich,  von  der  Beklagten  zu  1) 
ausgeführt,  obwohl  in  Deutschland  die  Beklagten  zu  2),  laut  ihrem 
Jahresbericht, für die Vermarktung der Spiele in Deutschland zuständig ist

Beweis: Jahresbericht, vorgelegt als Anlage K 1

Zum  Zeitpunkt  des  Vertragsschlusses  mit  dem  Händler  liegen  die 
Nutzungsbedingungen dem Käufer nachweislich noch gar nicht vor.

Mit dem Erwerb der CD samt Software „erwirbt der Käufer“ somit bereits 
einen  einmonatigen  Account,  den  die  Beklagte  per  Werbung  auf  der 
eigenen  Spieleverpackung  dem  Endverbraucher  verspricht,  bevor  der 
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Käufer überhaupt die WoW-Nutzungsbedingung  gesehen hat oder diese 
zumutbar wahrnehmen konnte.

Beweis: Screenshot Spieleverpackung, vorgelegt als Anlage K 2

Die  Nutzungsbedingungen  können  demnach  auch  nicht  wirksam in  den 
Vertrag einbezogen worden sein.

Es  ist  wichtig  zu  betonen,  dass  der  Umstand  nicht  vergleichbar  ist  mit 
bereits  ergangenen  Entscheidungen  zu  Online-Spielen  anderer  Art. 
Normalerweise wird erst  ein Zugang beim Hersteller  angelegt,  somit  ein 
Vertrag geschlossen und eventuell eine wirksame AGB vereinbart, und er 
danach kostenlos das Spielprogramm heruntergeladen. Dies ist nicht nur 
faktisch, sondern auch juristisch, vollkommen unterschiedlich zu betrachten 
und zu behandeln wie bei der vorliegenden Situation, da hier bereits vor 
der Einrichtung eines Zuganges auf dem Spielsystem des Betreibers ein 
synallagmatisches Verhältnis vorliegt.

Selbst wenn die Nutzungsbedingungen wirksam in den Vertrag einbezogen 
worden  wären,  so  sind  sie,  insbesondere  die  im  Antrag  genannten 
Klauseln, dennoch unwirksam. 

2. Unwirksame Klausel

a) Grundsätzliche Zweifel

Bereits  grundsätzlich  bestehen  enorme  Zweifel  ob  Regelungen,  die 
inzwischen auf vier Dokumente und enorme 25 Seiten verteilt sind, sowie 
stellenweise durch durchgehende Großschreibung, wie in den Vereinigten 
Staaten üblich, schwer lesbar sind, Rechtskraft entfalten können und allein 
aus diesem Umstand nicht bereits sämtlich überraschend sind.
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Beweis:  Ausdruck  der  aktuellen  AGB  (http://eu.blizzard.com/de-
de/company/legal/wow_tou.html)

Selbst  angesehen  Magazine  berichten  seit  Jahren  über  die 
Unzulänglichkeiten, zuletzt erst die PC Games Hardware in der Ausgabe 
1/12,  in  der  die Beklagte heftig  kritisiert  und zahlreiche Regelungen als 
gegen AGB-Recht verstoßend bezeichnet werden. 

Beweis: PCG Hardware Artikel, vorgelegt als Anlage K 3

Dies  erhöht  die  Anzahl  derjenigen,  die,  selbst  wenn,  trotz  eines 
unzulässigen  Änderungsvorbehaltes,  Änderungen  stattfinden,  die 
Regelungen sowieso nicht lesen.

b) Keine AGB in deutscher Sprache

Wenn man sein bereits erworbenes Recht wahrnimmt, einen kostenlosen 
monatlichen Account zu nutzen, wird einem nicht die Möglichkeit geboten, 
die  AGB auf  Deutsch zu lesen.   Wird das Spiel  in  der  nicht  deutschen 
Version  auf  die  Festplatte  kopiert  und  in  der  nicht  deutschen  Version 
gestartet, wird keine deutschsprachige AGB angezeigt. 

Beweis: Augenschein

Auch  wenn  man  auf  der  Webseite  der  Klägerin,  www.battle.net,  die 
Sprache des Browsers auf Englisch eingestellt hat, erhält man, selbst mit 
einer  deutschen  IP-Adresse,  nur  die  englischsprachige  Version  der 
Nutzungsbedingungen.

Beweis:  Augenschein

c) Keine Kenntnisnahme der WoW-Nutzungsbedingungen

http://www.battle.net/
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Der Nutzer muss zur Bestätigung der WoW-Nutzungsbedingungen diese 
nicht gelesen haben oder bis zum Ende durchscrollen. Es reicht ein Klick 
auf den unteren Teil des rechten Scrollbalken und die das Bildschirmfenster 
ist  am  unteren  Ende,  ohne  dass  der  Endverbraucher  die 
streitgegenständliche  AGB  wahrgenommen  hat.  Er  kann  danach  sofort 
bestätigen.

Bei einer Freundeswerbung auf der Webseite muss der Nutzer sogar nicht 
einmal die AGB bestätigen, wenn er sich auf der Webseite direkt anmeldet. 
Vielmehr  muss  er  nur  ein  Häkchen  setzen,  dass  die  Beklagte  die 
persönlichen  Nachrichten  lesen  dürfe  und  dass  er  die  für  sein  Land 
geltenden  Nutzungsbedingungen  gelesen  hat  oder  dass  ein 
Erziehungsberechtigter dies getan habe. Ein solches Vorgehen ist genauso 
sinnlos wie eine Jugendschutzsperre, die lediglich abfragt, ob man denn 
nun wirklich volljährig sei. Von Kenntnisnahme der AGB kann tatsächlich 
keine Rede sein.

Beweis: AGB Ausdruck, vorgelegt als Anlage K 4

Gleiches gilt, wenn ein Nutzer einen Account für den Server Battle.net über 
das Internet  anlegt.  Der  Nutzer  muss die  AGB nicht  einmal  scrollen,  er 
muss nur bestätigen, dass er sie gelesen habe. 

Nachdem  bereits  in  zahlreichen  Konstellationen  dargelegt  ist,  dass  bei 
Anlegen  eines  Accounts  keine  AGB  ersichtlich  ist,  können  sich  die 
Beklagten  auch  nicht  darauf  zurückziehen,  dass  eventuell  mit 
inhaltserweiternden Ergänzungen des Spiels die AGB geändert wurden und 
vom Spieler  erneut  gelesen werden mussten.  Grund dafür  ist,  dass die 
Beklagte zu 2) mit  der Auslieferung ihres Produktes eine Datei  mit  dem 
Namen config.wtf  ausliefert.  In dieser  frei  editierbaren Datei  gibt  es drei 
Optionen

SET readTOS "X“
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SET readEULA "X”

SET readScanning "X"

Diese Werte haben im Auslieferungszustand und nach jedem Update des 
Programmes den Wert 0. Jedoch können diese Werte manuell, per simplen 
Texteditor, auf „1“ geändert werden. In diesem Fall sieht der Nutzer weder 
beim erstmaligen Start des Spieles und auch nicht nach einem Update des 
Client die zusätzlichen Regelungen.

Weiterhin ist  auszuführen, dass frühere Versionen der AGB der Klägerin 
überhaupt  keinen  Hinweis  auf  die  streitgegenständliche  Klausel  hatten, 
somit zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der Nutzer, selbst wenn er 
die AGB vollständig gelesen hätte, keinen Warnhinweis erhalten hätte.

Beweis: Alte AGB von Letschew, vorgelegt als Anlage K 5

Änderungen an diesen AGB wären, wie später dargestellt,  überraschend 
und  würden  auch,  wie  später  dargestellt,  dem  unzulässigen 
Änderungsvorbehalt unterfallen.

d) Verstoß gegen § 307 Abs. 1 BGB

Die  Beklagten  verwenden  für  „World  of  Warcraft“  umfangreiche 
Nutzungsbedingungen,  deren  ersichtlicher  Zweck  es  ist,  die 
urheberrechtlichen  Nutzungsbefugnisse  der  Spieler  massiv 
einzuschränken. Der Kunde kauft das Computerspiel in dem Glauben, für 
das  monatliche  Entgelt  eine  Spielberechtigung  samt  aller  nach  dem 
Urheberrecht erforderlichen Nutzungsrechte zu erwerben.

Den gesamten AGB ist  anzusehen,  dass  es  sich  anscheinend um eine 
reine  Übersetzung  aus  dem  US-amerikanischen  Vorbild  handelt,  die  in 
keiner Hinsicht an deutsches AGB-Recht angepasst wurden. So lässt sich 
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die  Beklagte  ein  unwiderrufliches,  uneingeschränktes  Nutzungsrecht  an 
allen Werken einräumen, die Nutzer bei  der Verwendung ihrer  Produkte 
erstellen 

Alle  Rechtsansprüche,  Besitz-,  Eigentums-  und  geistigen 
Eigentumsrechte  an  oder  im  Zusammenhang  mit  World  of  Warcraft  
(einschließlich  und  ohne  Einschränkung  Benutzer-Accounts,  Titeln,  
Computer-Codes,  Themen,  Objekten,  Charakteren,  Namen  von 
Charakteren, Handlungen/Geschichten, Dialogen, Schlagworten, Orten,  
Konzepten, Grafik, Animationen, Sounds, musikalischer Kompositionen,  
audiovisueller  Effekte,  Art  der  Benutzung,  moralischer  Rechte,  
mitgelieferter  Dokumentationen,  „Applets“,  die  in  World  of  Warcraft  
integriert  sind,  Niederschriften  aus  Chat-Räumen,  Charakter-Profil-
Informationen,  Aufzeichnungen  von  auf  World  of  Warcraft  gespielten  
Spielen, des World of Warcraft-Clients und der Server Software ) liegen  
bei Blizzard Entertainment oder seinen Lizenzgebern. World of Warcraft  
steht unter dem Schutz der Copyright-Gesetze der USA, internationaler  
Urheberrechtsverträge  und  -Abkommen  sowie  anderer  Gesetze.  Alle  
Rechte  vorbehalten.  World  of  Warcraft  kann  bestimmte  lizenzierte  
Materialien enthalten, und Blizzard Entertainments Lizenzgeber können  
ihre Schutzrechte im Fall  eines Verstoßes gegen diese Vereinbarung 
geltend machen.

und  schreckt  die  Klägerin  dabei  auch  nicht  zurück,  sich  das  Recht 
einzuräumen sämtliche Chatnachrichten jederzeit zu überwachen

Ihre  schriftliche  Kommunikation  kann  ohne  weitere  Benachrichtigung  
durch  Blizzard  Entertainment  überprüft,  modifiziert  oder  gelöscht  
werden.

Die  Nutzungsrechte  werden  bereits  in  Nr.  I  2.  unter  der  irreführenden 
Überschrift

„Zugang zum Service“
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vehement „beschränkt“:

2.  Gewährung  einer  beschränkten  Lizenz  zur  Nutzung  des  Service.  
Vorbehaltlich  Ihrer  Zustimmung  zu  und  laufenden  Einhaltung  der  
Blizzard-Vereinbarungen, gewährt Ihnen Blizzard Entertainment hiermit  
eine beschränkte, widerrufliche, nicht übertragbare, nicht in Unterlizenz  
vergebbare,  nicht  exklusive  Lizenz,  die  Sie  hiermit  akzeptieren,  zur  
Nutzung  des  Service  ausschließlich  für  Ihre  eigenen,  nicht  
kommerziellen  Unterhaltungszwecke  durch  Zugang  zum  Service  
anhand eines zugelassenen, nicht modifizierten Game Client. Sie dürfen  
den Service nicht für irgendeinen anderen Zweck oder verbunden mit  
irgendeiner anderen Software verwenden.

Diese Formulierungen zur „beschränkten Lizenz“ sind fraglos Allgemeine 
Geschäftsbedingungen  gemäß  §  305  Abs.  1  BGB.  Als  Allgemeine 
Geschäftsbedingungen  sind  die  Formulierungen  in  mehrfacher  Hinsicht 
unwirksam:

- Nr. I. 2. schiebt dem Kunden eine Einverständniserklärung unter (..., die 
Sie  hiermit  akzeptieren...)  und  verstößt  daher  als  vorformulierte 
bestätigende Erklärung gegen § 309 Nr.  12 BGB (vgl.  M. Habersack in 
Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, 11. Aufl. 2011, § 309 Nr. 12 BGB, Rn. 
18).

-  Die  Klausel  enthält  ein  uneingeschränktes  Widerrufsrecht  des 
Verwenders. Dies ist mit den wesentlichen Rechten eines Lizenznehmers 
unvereinbar (§ 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB). Denn ein Widerrufsrecht besteht 
nach dem Leitbild der §§ 41 und 42 UrhG nur in seltenen Ausnahmefällen.

Die Klausel ist mehr als intransparent und verstößt daher gegen § 307 Abs. 
1 Satz 2 BGB. Man nehme nur den letzten Halbsatz: Was soll sich denn 
bitte sehr ein durchschnittlicher Spieler unter dem Verbot einer Verbindung 
„mit irgendeiner anderen Software“ vorstellen?
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e) Unwirksamkeit der Nr. III der Nutzungsbedingungen

Unter Nr. III enthalten die Nutzungsbedingungen umfangreiche Regelungen

„III. Nutzungsbeschränkungen für World of Warcraft.“ 

Nach Nr. III 1. soll es dem Spieler unter anderem untersagt sein, „auf World 
of Warcraft basierende abgeleitete Werke herzustellen“. 

„1.  Die  Lizenz,  die  Ihnen  in  Artikel  I.2  gewährt  wird,  unterliegt  den  
Einschränkungen gemäß den Nutzungsbedingungen, EULA und BNET 
TOU. Einschränkungen Ihres Rechts zur Nutzung von World of Warcraft  
können sich insbesondere, aber nicht notwendigerweise ausschließlich,  
aus den folgenden Umständen ergeben: Blizzard Entertainment behält  
sich  ausdrücklich  das  exklusive  Recht  vor,  auf  World  of  Warcraft  
basierende  abgeleitete  Werke  herzustellen.  Das  bedeutet,  dass  Sie  
ohne  vorherige  ausdrückliche  und  schriftliche  Genehmigung  von 
Blizzard  Entertainment  keine  auf  World  of  Warcraft  basierenden  
abgeleiteten Werke herstellen dürfen. 

Nur Blizzard Entertainment oder seine Lizenznehmer haben das Recht,  
als Host von World of Warcraft zu fungieren. Dementsprechend dürfen  
Sie weder als Spielleiter (Host) fungieren, noch Dienste anbieten, die  
der  Initiierung  von  Spielen  dienen,  noch  Kommunikationsprotokolle  
abfangen, emulieren oder weiterleiten, die von Blizzard Entertainment  
als  Teil  von  World  of  Warcraft  genutzt  werden,  unabhängig  davon,  
welche  Methoden  dabei  zur  Anwendung  kommen.  Zu  diesen  
untersagten  Methoden  gehören  insbesondere,  jedoch  nicht  
ausschließlich,  die  Emulation  von  Protokollen,  Rückentwicklung  oder  
Modifizierung von World of Warcraft, das Hinzufügen von Komponenten  
zu  World  of  Warcraft  oder  die  Benutzung  von  Hilfsprogrammen,  die  
gestatten, als Host von World of Warcraft zu fungieren.“ 
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Was immer die Beklagten mit diesen Formulierungen genau meinen und 
bezwecken  mögen:  Dem Durchschnittsspieler  wird  sich  der  tiefere  Sinn 
gewiss nicht erschließen. Die Klausel ist unklar, unverständlich und nach § 
307 Abs. 1 Satz 2 BGB (Transparenzgebot) unwirksam.

Dasselbe  gilt  für  die  Beschränkungen  in  Nr.  III.  2.  Dort  folgt  zunächst 
bereits aus dem Eingangssatz („Sie stimmen zu, ...“) ein Verstoß gegen § 
309  Nr.  12  BGB,  so  dass  nur  der  Vollständigkeit  halber  auch  an  das 
Transparenzgebot  erinnert  sei,  das  durch  die  offensichtlich  krude 
Übersetzung aus dem Englischen ganz gewiss nicht gewahrt ist:

„2. Sie stimmen zu, dass Sie unter keinen Umständen 

(1)  Dateien,  die  Teil  einer  World  of  Warcraft-Installation  sind,  
modifizieren oder deren Modifizierung verursachen;

(2)  Cheats,  „Mods“  und/oder  Hacks erstellen  oder  verwenden,  sowie  
jegliche andere von Dritten hergestellte Software verwenden, die das 
Spielerlebnis von World of Warcraft verändert.

(3) Software von Drittanbietern benutzen, die „Datamining“ ermöglicht  
oder auf andere Weise Informationen von oder durch World of Warcraft  
abfängt oder sammelt;

(4) Spielern erlauben, welche der Fraktion der „Allianz“ angehören, mit  
Spielern,  deren  Charaktere  der  „Horde“  angehören,  zu  chatten  oder  
anderweitig direkt zu kommunizieren, und umgekehrt;

(5)  Gold,  Waffen,  Rüstung oder andere virtuelle  Gegenstände,  die in  
World  of  Warcraft  benutzt  werden,  außerhalb  der  World  of  Warcraft-
Plattform  für  „echtes“  Geld  zu  kaufen  oder  zu  verkaufen  oder  zu  
tauschen;
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(6) Dritte (ausgenommen ein (1) Minderjähriger, für den Sie den Account  
eröffnet  haben) auf  Ihrem Account  spielen lassen,  insbesondere zum 
Zweck der  Inanspruchnahme sog.  „power  leveling  services“,  d.h.  der  
Bezahlung von Dritten, die für Ihren Account spielen;

(7) auf dem Account eines Dritten spielen, insbesondere zum Zweck des  
Zurverfügungstellens sog. „power leveling services“;

(8) mündliche Kommunikation, die nicht für Sie bestimmt ist, abhören,  
abfangen  oder  überwachen  oder  irgendwelche  Mittel  verwenden,  die  
dazu bestimmt sind, die mündliche Kommunikation zwischen Benutzern  
zu verfälschen oder zu verhindern. 
Ungeachtet  des  Vorstehenden,  dürfen  Sie  World  of  Warcraft  mit  
zugelassenen  Patches  und  Updates,  die  von  Blizzard  veröffentlicht  
werden,  aktualisieren und nach Artikel  XVI  7.  zugelassene Benutzer-
Interfaces von Drittanbietern verwenden; oder

(9)  Sie  dürfen  im  Zusammenhang  mit  Ihrer  Nutzung  von  World  of  
Warcraft oder dem Service weder absichtlich noch unabsichtlich gegen 
das  jeweils  anwendbare  lokale,  bundesstaatliche,  nationale  oder  
internationale Recht verstoßen.“ 

Wie  soll  jemand  allein  die  vielen  englischen  Begriffe  verstehen,  zumal 
wenn  diese  in  Anführungszeichen gesetzt  sind  –  ein  Stilmittel,  das  das 
Ungefähre der englischen Begriffe auch noch ausdrücklich betont. Was soll 
sich  jemand  unter  Software  vorstellen,  die  von  einem  „Drittanbieter“ 
stammt, „Datamining“ ermöglicht oder „Informationen von oder durch World 
Warcraft  abfängt  oder  sammelt“  (Nr.  (3))?  Welche  „mündliche 
Kommunikation“ ist in Nr. (8) gemeint? Und wie soll das – völlig groteske – 
Verbot  zu  verstehen  sein,  „unabsichtlich“  gegen  „das  ..  internationale 
Recht“  zu  verstoßen  (Nr.  (9))?  Soll  der  Spieler  damit  rechnen  müssen, 
wegen eines „unabsichtlichen“ Rechtsverstoßes seine urheberrechtlichen 
Nutzungsrechte und damit seine Spielbefugnis zu verlieren und sich – trotz 
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Zahlung  der  Abonnementsgebühr  –  Schadensersatz-  und  anderen 
Ansprüchen gemäß § 97 UrhG ausgesetzt sehen?

Und  selbstverständlich  ist  es  auch  intransparent,  wenn 
Nutzungsbefugnisse  enden  sollen,  sobald  ein  Spieler  gemäß  Nr.  (2) 
Software  verwendet  ,  „die  das  Spielerlebnis  von  World  of  Warcraft 
verändert“. Denn was soll dies eigentlich heißen? Wird das „Spielerlebnis“ 
nicht beispielsweise durch Musik beeinflusst, die der Spieler im Hintergrund 
hört  und  die  heutzutage  typischerweise  als  Software  (mp3/iTunes  etc.) 
„konsumiert“  wird?  Soll  jeder  „Hacker“,  der  –  ohne  jeglichen 
Zusammenhang zu den Beklagten – entsprechende Software programmiert 
(„Hacks erstellt“) seine käuflich erworbenen Nutzungsbefugnisse für „World 
of Warcraft“ verlieren.

Die gesamte Klausel Nr.  III  und ganz gewiss deren Nr. 2. (2) verstoßen 
klipp und klar gegen das Transparenzgebot gemäß § 307 Abs. 1 Satz 2 
BGB.  Wir  haben  es  hier  mit  einem  Musterbeispiel  einer  missglückten 
Übersetzung aus der englischen Sprache zu tun, wobei es offenkundig an 
jeder juristischen Prüfung der deutschen Übersetzung gefehlt hat. Was ein 
„Insider“ der „Spieleszene“ auch immer unter „Cheats“, Cheatbots“, „Bots“ 
oder „Hacks“ und „Mods“ verstehen mag: Den Beklagten steht es frei, ihrer 
Verpflichtung gemäß § 307 Abs.  1 Satz 2 BGB zu entsprechen und die 
Begriffe in einer Weise einzudeutschen und zu präzisieren bzw. definieren, 
was  sie  denn  gerne  untersagen  möchten.  Ein  Durchschnittsnutzer  des 
Spiels hat nach § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB ein Recht auf eine verständliche 
Formulierung. Einen Urheberrechtsverstoß können die Beklagten jedenfalls 
nicht ernsthaft aus ihren unwirksamen Nutzungsbedingungen ableiten.

Vergleicht  man  einmal  die  Nutzungsbedingungen  der  mit  den  Google-
Bedingungen, die Gegenstand des Urteils des LG Hamburg vom 7.8.2009 
(Az. 324 O 650/08, K & R 2009, 735 ff. mit Anm. Wieduwilt) waren, drängt 
sich  zudem  ein  Erst-recht-Schluss  auf:  Wenn  schon  die  –  noch  um 
Verständlichkeit bemühten – Google-Bedingungen gegen geltendes AGB-
Recht  in  etlichen  Punkten  verstoßen,  muss  dies  für  die 
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Nutzungsbedingungen der Beklagten erst recht gelten, jedenfalls soweit es 
um das Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB) geht.

Maßgeblich  für  die  Bewertung  der  Verpflichtung  zur  transparenten 
Klauselgestaltung  sind  die  Sichtweise  und  das  Verständnis  eines 
durchschnittlichen Nutzers. Eine Klausel ist demnach unverständlich, wenn 
der  Nutzer  unter  verständiger  Würdigung  und  Berücksichtigung  aller 
erkennbaren  Umstände  den  Inhalt  der  Vertragsbedingungen  nicht 
zweifelsfrei  feststellen  kann  (vgl.  BGH  Urt.  v. 24.03.2010,  Az. VIII  ZR 
304/08).  Insbesondere  muss  der  Vertragsbestandteil  für  den  Nutzer 
nachprüfbar und nicht irreführend sein (vgl. BGH Urt. v. 23.2.2011,  Az. XII 
ZR 101/09). 

Zudem ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass sich bei der Auslegung 
allgemeiner  Geschäftsbedingungen  Zweifel  immer  zu  Lasten  des 
Verwenders auswirken, § 305 c Abs. 2 BGB. Gleiches muss auch für das 
Verständnis  und  die  Bestimmtheit  von  Nutzerbestimmungen  und  darin 
verwendeten Begriffen gelten.

Nicht zuletzt der in den Nutzerbedingungen unter III. Ziff. 2 (2) verwendete 
Begriff  „Cheat“  ist  nicht  hinreichend  bestimmt  und  genügt  daher  dem 
Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 S. 2 BGB nicht.

Eine  allgemein  verbindliche  Definition,  auf  die  ein  Nutzer  zurückgreifen 
könnte, besteht nicht. Ebenso besteht im allgemeinen Sprachgebrauch kein 
einhelliges  Verständnis,  wann  eine  erlaubte  Spielhilfe  und  wann  ein 
unerlaubter „Betrug“ bzw. eine negative Beeinträchtigung des Spielverlaufs 
vorliegt. 

Bei  unklaren  Begriffen,  denen  insbesondere  auch  keine  allgemein 
anerkannte Bedeutung zuerkannt wird, muss es vielmehr die Aufgabe des 
Verwenders  der  Nutzerbedingungen  sein,  einen  solchen  progressiven 
Begriff so zu definieren und zu konkretisieren, dass jeder Nutzer sich ein 
eindeutiges  Verständnis  bilden  kann,  um  der  Bestimmtheit  gerecht  zu 
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werden. Eine lediglich allgemeine Anführung und Verwendung des Begriffs 
„Cheat“  kann  einer  solchen  Bestimmtheitsanforderung  nicht  gerecht 
werden, da dies zu keiner zweifelsfreien Auslegung des Begriffs führt.

f) Überraschende Klauseln

Nachdem der Spieler seinen Account bereits ohne Nutzungsbedingungen 
kostenlos  zur  Probe  nutzen  durfte,  ist  eine nachträglich  Einführung  von 
Nutzungsbeschränkungen in einem solch gravierenden Ausmaß in jedem 
Fall überraschend. Dies gilt insbesondere für die im Klageantrag gesondert 
hervorgehobenen Klauseln.

3. Veräußerungsverbot an Dritte

Erwirbt  ein  Spieler  beim  Händler  den  für  das  Spiel  notwendigen 
Datenträger,  so  kann  er  diesen  an  Dritte  weiterveräußern.  Ein  von  der 
Beklagten  in  den  World  of  Warcraft  Nutzungsbedingungen  verankertes 
Veräußerungsverbot an Dritte kann unter gar keinen Umständen vor der 
erstmöglichen  Kenntnisnahme  eine  Wirkung  für  den  Spieler  entfaltet 
haben.  Dies  entspricht  auch  dem  Grundsatz  des  Eigentumsrechts 
nachdem  ein  jeder  Eigentümer  sein  Eigentum  nach  seinem  Willen 
unbeschränkt  nutzen  darf.  Dies  beinhaltet  selbstverständlich  auch  das 
Recht sein Eigentum an Dritte zu übertragen (auf welcher schuldrechtlichen 
Basis auch immer). Die Einschränkung dieses absoluten Rechtes kann nur 
aus Schutzrechten Dritter begründet werden. Ein solches Schutzrecht der 
Beklagten  läge  vor,  wenn  ein  Spieler  den  ursprünglich  erworbenen 
Datenträger weiterveräußern kann und danach sowohl der Zweiterwerber 
als auch der Spieler selber einen Zugang zum Spiel besäßen. Auf diese 
Weise würden zwei Spieler über ein und dieselbe Lizenz Rechte besitzen, 
die von der Beklagten nur für einen Spieler ausgegeben worden war.
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Beim  den  Accounts  auf  den  Servern  der  Beklagten  liegt  der  Fall  aber 
anders. Mit der Übertragung des Accounts kann weiterhin nur ein Spieler 
den Account nutzen. Eine gleichzeitige Nutzung durch mehrere Spieler ist 
ausgeschlossen,  weil  stets  nur  ein  Spieler  die  Figur  steuern  kann.  Es 
können also nicht gleichzeitig zwei Figuren mit demselben Namen durch 
die virtuelle  Welt  von World of  Warcraft  laufen.  Der  Zweiterwerber  kann 
lediglich seinen Account nicht ausreichend vor dem Zugriff Dritter schützen, 
indem  er  die  ursprünglichen  Zugangsdaten  (Name und  Passwort)  nicht 
ändert. Aber auch dann hätte nicht die Beklagte den Schaden, sondern der 
Zweiterwerber,  den  Dritten  könnten  seinen  Account  auf  seine  Kosten 
nutzen. Dies gilt  insbesondere, weil die Beklagten von jedem Nutzer,  ob 
Orginaleigentümer  und/oder  Zweiterwerber,  eine  monatliche  Gebühr  zur 
Nutzung des Services erhalten.

Insoweit  besteht  für  ein  Veräußerungsverbot  am  Account  keine 
Notwendigkeit,  die  Klausel  ist  damit  für  den  Spieler  überraschend  und 
benachteiligt ihn unangemessen in seinem Eigentumsrecht.

Wie sollen außerdem Erziehungsberechtigte entscheiden können,  ob sie 
das Spiel ihrem minderjährigen Kind zugänglich machen können, wenn sie 
die Inhalte des Spiels nicht selber überprüfen können, weil es verboten ist 
seinen Account einem Dritten überhaupt  zugänglich zu machen? Sobald 
der Elternteil  dem Minderjährigen einen Account  eingerichtet  hat  darf  er 
sich nicht auf dem Account einloggen, weil er sonst den Account nicht mehr 
an sein Kind übertragen darf, weil dieses ja ein Dritter ist.

Dieses Veräußerungs- und Übertragungsverbot ist eindeutig überraschend.

4. Verbot von Drittprogrammen

Die Beklagte erlaubt die Nutzung externer Programme, z.B. Programme die 
dem Spieler die automatische Steuerung mehrerer Charaktere zur selben 
Zeit ermöglichen (sog. Multiboxing). 
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Dieses würde jedoch ebenso unter die Definition eines Cheats fallen. Der 
Begriff Multiboxing bedeutet die Möglichkeit mehrere Charaktere im Spiel 
simultan  zu  steuern  und  das  mit  einer  Tastatur.  Multiboxing  kann  unter 
anderem im PVP (Player vs. Player), zu Deutsch „Spieler gegen Spieler“ 
Modus benutzt werden. Daraus ergibt sich unter vielen anderen auch die 
Möglichkeit, dass ein einzelner Spieler, z. B. Seine 5 Charaktere simultan 
steuernd,  einen  anderen  Spieler,  der  die  Multiboxing  Funktion  nicht 
benutzend nur ein Charakter steuert, angreift und durch die zahlenmäßige 
Überlegenheit überwältigt. Es fragt sich, ob das verbalisierte Streben der 
Klägerin nach Chancengleichheit unter den Spielern hier auch konsequent 
durchgezogen wird,  wenn die  Regeln  des Spiels  es zulassen,  dass  ein 
Anwender einem anderen mit fünffacher Überlegenheit im Kampf begegnet 
(fünf  simultan gesteuerte  Charaktere gegen einen).  Das Verwenden der 
von der Klägerin genutzten Automatisierungssoftware ist im Vergleich dazu 
schad- und harmlos. 

Die  AGB  der  Beklagten  machen  bzgl.  des  Nutzungsverbots  von 
Drittprogrammen  keinen  Unterschied,  dabei  bieten  die  Beklagten  selbst 
eine  Schnittstelle  in  ihre  Programm  World  of  Warcraft  an,  um  mit  der 
Programmiersprache LUA Drittprogramme herzustellen.

All diese Drittprograme verändern das Spielerlebnis von World of Warcraft, 
wie es die Beklagten laut der eigenen AGB eigentlich untersagen möchten. 
Eine Leitlinie, welche Drittprogramme untersagt- und welche erlaubt – sind, 
gibt  es  in  den  AGB  nicht,  weswegen  der  grundsätzliche  Verbot 
überraschend ist.

Damit  ist  die  Klausel  selber  nicht  klar  genug,  um  als  AGB,  in  Sinne 
deutscher Rechtsprechung, Wirkung gegenüber Endverbrauchern entfalten 
zu können. 

Für einen Endverbraucher ist  nicht ersichtlich, welche Software gestattet 
sein soll und welche nicht. Die reine „Erlaubnis“ durch die Klägerin kann 
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kein Unterscheidungsgrund sein, da dies bei der Entscheidung, die AGB 
anzunehmen, nicht erkennbar ist und es selbst nach Annahme keine Liste 
gibt, welche Software die Klägerin als „legal“ erachtet. 

5. Fazit

Damit  waren  die  Nutzungsbedingungen  weder  wirksamer 
Vertragsbestandteil zwischen den Parteien noch gegenüber Dritten, die ihre 
Nutzungsrechte  an  ihren  Accounts  an  die  Klägerin  übertragen  haben. 
Insoweit kann sich die Beklagte bei der Sperrung der Accounts auch nicht 
auf  Verstöße  gegen  die  Nutzungsbedingungen  durch  die  Klägerin  oder 
Dritte berufen.

6. Feststellungsinteresse

Für  die  von der  Beklagten gesperrten Accounts  hat  die  Klägerin  bisher 
Anschaffungskosten in Höhe von 5.133,65 € gehabt

Beweis: Letschew Aufzeichnungen (accounts_teil1&2.pdf), vorgelegt als 
Anlage K 6

Die Klägerin besitzt  aktuell  noch Accounts bei der Beklagten,  die bisher 
nicht  gesperrt  wurden,  und  beabsichtigt  auch  in  Zukunft  Accounts  von 
Dritten  zu  erwerben  bzw.  auf  den  eigenen  Accounts 
Automatisierungssoftware zu verwenden,  um die eigenen Charaktere zu 
steuern.

Um  eine  weitere  Einschränkung  der  Nutzbarkeit  dieser  aktuellen  und 
zukünftigen Accounts sicher zu stellen bedarf es der Feststellung, dass die 
Beklagte nicht auf Grund ihrer Nutzungsbedingungen eine Sperrung von 
Accounts vornehmen darf, weil diese nie ein wirksamer Vertragsbestandteil 
geworden sind bzw. keine Wirkung gegenüber der Kläger entfalten.
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Marian Härtel
Rechtsanwalt
































































































	und 
	der Activision Blizzard Deutschland GmbH

